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1. Vorbemerkungen 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) verdeutlicht in diesem 
IDW Prüfungsstandard den Inhalt freiwilliger Prüfungen von Compliance Manage-
ment Systemen (CMS-Prüfungen) und legt die Berufsauffassung dar, nach der Wirt-
schaftsprüfer unbeschadet ihrer Eigenverantwortlichkeit derartige Aufträge durch-
führen (vgl. Tz. A1). Als integraler Bestandteil der Corporate Governance des Un-
ternehmens ist das Compliance Management System (CMS) auf die Einhaltung von 
Regeln im Unternehmen2 ausgerichtet. Die Einrichtung, Ausgestaltung und Überwa-
chung des CMS ist eine im Organisationsermessen der gesetzlichen Vertreter ste-
hende unternehmerische Entscheidung, durch die die gesetzlichen Vertreter vor 
dem Hintergrund der unternehmensindividuellen Gegebenheiten ihrer Leitungs-
pflicht zur präventiven Sicherstellung der Gesetzeskonformität des Unternehmens 
nachkommen. Eine Wirksamkeitsprüfung des CMS durch einen unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer nach diesem IDW Prüfungsstandard kann dem objektivierten Nach-
weis der ermessensfehlerfreien Ausübung dieser Leitungspflicht dienen. Sofern in 
diesem IDW Prüfungsstandard die Begriffe „CMS“ oder „CMS-Prüfung“ verwendet 
werden, beziehen sich diese auf die von den gesetzlichen Vertretern bestimmten 
Teilbereiche des CMS (vgl. Tz. A3). 

Der IDW Prüfungsstandard enthält in Abschn. 5 verpflichtend zu beachtende Prü-
fungsanforderungen sowie in Abschn. 6 Anwendungshinweise und Erläuterungen zu 
den Prüfungsanforderungen.  

2 Der IDW Prüfungsstandard ist nicht anzuwenden auf Prüfungen von Systemen, für 
die spezielle IDW Prüfungsstandards bestehen (vgl. Tz. A2).  

3 Dieser IDW Prüfungsstandard ist erstmals anzuwenden bei CMS-Prüfungen, die 
nach dem 30.09.2011 durchgeführt werden.3  

4 Dieser IDW Prüfungsstandard behandelt Prüfungsaufträge zur Erlangung hinrei-
chender Sicherheit. Er steht im Einklang mit dem International Framework for As-
surance Engagements und dem International Standard on Assurance Engagements 
(ISAE) 3000 „Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information“.4 

 

                                                 
2  Die Anwendung dieses IDW Prüfungsstandards ist nicht auf „Unternehmen“ im engeren Sinne begrenzt. Er 

findet auch auf andere Organisationen Anwendung, wie z.B. auf Vereine, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, 
Gebietskörperschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts oder nicht rechtlich selbstständige wirtschaftliche 
Einheiten.  

3  Eine freiwillige frühere Anwendung dieses IDW Prüfungsstandards ist zulässig.  
4  Vgl. IFAC, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, other Assurance, and related Services 

Pronouncements, New York 2010, Part II, S. 3 ff. und 292 ff. 


